
Gebührenkosten  
 
für eine Erlaubnis zur Ausübung einer Immobilien- (Grundstücks-), Wohnungs-, Dar-
lehens-, Kapitalanlagenvermittlertätigkeit, Bauträger-, Baubetreuertätigkeit im Sinne 
von § 34c Abs. 1 Gewerbeordnung –GewO-  
 
(§§ 1, 3, 4 Abs. 3, 5 und 19 des Landesgebührengesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der 
Gebührenverordnung des Landratsamts Heilbronn und Nr. 50.13.05.03 der Anlage zu dieser 
Verordnung in jeweils geltender Fassung, Stand 01.07.2005). 
 
Die Gebühr setzt sich zusammen aus der Grundgebühr zuzüglich der jeweiligen 
Wertgebühr für die einzelnen Tätigkeitsmerkmale. 
 
 
Grundgebühr            360,00 € 
 
             zuzüglich 
 
Art und Umfang der Tätigkeit 
Vermittlung des Abschlusses, Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss 
von Verträgen über: 
 
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte        180,00 € 
 
Wohnräume, gewerbliche Räume        144,00 € 
 
Darlehen            144,00 € 
 
Erwerb von Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft       36,00 € 
 
Erwerb von ausländischen Investmentanteilen         36,00 € 
 
Erwerb von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, 
die für die gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden       36,00 € 
 
Erwerb von öffentlich angebotenen Anteilen an einer Kapital- 
gesellschaft oder Kommanditgesellschaft         36,00 € 
 
Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr in 
eigenem Namen für eigene oder fremde Rechnung unter Ver- 
wendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern,  
sonstigen Nutzungsberechtigten, von Bewerbern um Erwerbs- oder  
Nutzungsrechte (Bauträger)       1.080,00 € 
 
Wirtschaftliche Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als 
Baubetreuer in fremden Namen für fremde Rechnung (Baubetreuer)    720,00 € 
 
Gebühr für alle Tätigkeitsmerkmale (komplette Erlaubnis)   2.772,00 € 
 


